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BWL-Tag 2009

GeolG und OREB

Was Ingenieure und Architekten Gber
das Geoinformationsgesetz (GeolG) und
den Kataster der 6ffentlich-rechtlichen
Eigentumsbeschrankungen
(OREB-Kataster) wissen sollten

Selbstverstandlich erwartet man, dass alle Ingenieure und Architekten die schweize-
rischen Rechtsgrundlagen kennen. Aber wir haben alle gelernt, uns dieses Wissen an-
zueignen, wenn wir es brauchen. In der Annahme, dass Sie alle die Gesetzgebung
zum GeolG und OREB finden werden (dazu haben wir das Internet) und das Gesetz
und die dazugehdrigen Verordnungen studieren werden, soweit Sie das brauchen,
habe ich mich entschlossen, lhnen die wichtigsten Dinge nahe zu bringen.

On peut admettre que tous les ingénieurs et architectes connaissent les bases légales
suisses. Nous avons fous appris a nous approptier ces notions quand nous en avons
bescin. En supposant que vous trouverez tous la législation relative a la LGéo et &
OREB ( & cet effet nous disposons d’internet) et que vous étudierez au besoin la loi et
les réglements correspondants je me suis décidé a vous familiariser avec fes points fes
plus importants.

Va da sé che di si aspetta che tutti gli ingegneri e gli architetti conoscano le basi giu-
ridiche svizzere. Ma noi tutti abbiamo imparato ad acquisire queste conoscenze quan-
do le abbiamo bisogno. Partendo dal presupposto che voi tutti troverete la legislazio-
ne sulla LGl e OREB (per guesto abbiamo Internet) e che — se necessario - studierete
a fondo le relative ordinanze, ho deciso di farvi familiarizzare con gli elementi pit im-
portanti.

) SR Art. 75a Vermessung

! Die Landesvermessung ist Sache

Das Geoinformationsgesetz, seit dem 1.
des Bundes.

Juli 2008 in Kraft, ist weltweit eine Novi-
tat. Die Schweiz ist nach heutigen Kennt-
nissen das erste und bisher einzige Land
mit einem solchen Gesetz. Diese Tatsache
wurde auf europaischer Ebene durch das
Comité de Liaison des Géometres Euro-
péens (CLGE), bei dem geosuisse Mitglied
ist, wie folgt gewirdigt:

2 Der Bund erlasst Vorschriften Uber
die amtliche Vermessung.

* Er kann Vorschriften erlassen Uber
die Harmonisierung amtlicher In-
formationen, welche Grund und
Boden betreffen.

«ltseems that although they are not mem-
bers of the EU, our Swiss colleagues are
well prepared to implement the ideas of
INSPIRE. They are among the first nations,
if not the very first nation, to possess a
law on G that is even referenced in the
Swiss Constitution.»

Das Geoinformationsgesetz basiert auf
Art. 75a der Bundesverfassung:

Das ist eigentlich normal. Was fUr viele
von lhnen aber neu sein durfte ist, dass
dieser Artikel Uber die Vermessung erst
mit den Anderungen der Bundesverfas-
sung im Zusammenhang mit dem Neuen
Finanzausgleich (NFA) 2007 entstand und
zwar begrindet durch den Umstand, dass
die amtliche Vermessung eine Verbund-
aufgabe von Bund und Kantonen ist. Bis-
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her exisierte nicht einmal ein Gesetz, son-
dern nur eine Verordnung Uber die amt-
liche Vermessung (AV), direkt gestitzt auf
das ZGB. Trotzdem hat die Dienstleistung
funktioniert und zwar Uber lange Zeit,
wenn Sie bedenken, dass geosuisse im
Juni dieses Jahres seine 105. Generalver-
sammlung abhalten wird. Die durch die
amtliche Vermessung bereitgestellten Pla-
ne fUr das Grundbuch (friher Grund-
buchplane) begegnen lhnen bei lhrer tag-
lichen Arbeit immer wieder. Ich denke,
dass Sie in der Vergangenheit oft etwas
Mihe hatten, an diese Plane heranzu-
kommen. Dies war einerseits darin be-
grindet, dass die Uberlassung traditio-
neller Plane an Dritte schwierig war, weil
es Originale waren, die taglich gebraucht
wurden und weil immer nur Kopien ab-
gegeben werden konnten. Heute sind
aber weitgehend digitale Daten vorhan-
den und diese sind leichter abzugeben.
Leider hat die fehlende Kompetenz des
Bundes, sich in finanzielle Angelegenhei-
ten der Kantone einzumischen, zu einem
GebUhrenwirrwarr gefihrt, was mit dem
Geoinformationsgesetz verbessert wer-
den soll.

Seit 1993 werden die Daten deramtlichen
Vermessung in die digitale Form umgear-
beitet. Die Erfahrungen, die dabei ge-
macht wurden, flessen ins Geoinformati-
onsgesetz ein, das neben der Landes- und
der amtlichen Vermessung auch die Har-
monisierung der Daten, welche Grund
und Boden betreffen, regelt.

Harmonisierung der
Geodaten

Unter diesem Titel soll daflir gesorgt wer-
den, dass alle geografischen Daten, wel-
che im Rahmen des Vollzugs der vielen
existierenden Gesetzgebungen erhoben
und verwaltet werden (Geobasisdaten),
nach gleichen Grundsatzen verwaltet, ak-
tualisiert und archiviert werden. Dadurch
wird Ordnung erzeugt und die Vergleich-
barkeit der Daten sicher gestellt. Der
wichtigste Grundsatz aus volkswirt-
schaftlicher Sicht ist dabei, dass Geoda-
ten nur einmal durch die nach Gesetz zu-
standige Stelle erfasst und nachgefihrt
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werden, aber den vielen andern interes-
sierten Stellen zur Verfligung stehen sol-
len.

Das —im GeolG nicht explizit umschriebe-
ne — Ziel ist die Erstellung einer Nationa-
len Geodaten-Infrastruktur (NGDI), wel-
che Daten verschiedenster Herkunft,
kombinier- und vergleichbar macht und
den Zugang fir alle Interessierten aus Po-
litik, Verwaltung, Wirtschaft und auch
den Bdrgern auf einfache Weise zugéng-
lich macht. Damit kann die Schweiz mit
internationalen Projekten flr nationale
Dateninfrastrukturen, wie der US-NSDI-
Initiative und der EU-INSPIRE-Richtlinie
mithalten.

Im Wesentlichen werden die im Rahmen
der amtlichen Vermessung praktisch er-
probten Prinzipien vorgeschrieben, nam-
lich die eindeutige Beschreibung der
Daten in Datenmodellen, damit eine ein-
fache Verstandigung zwischen den Betei-
ligten méglich wird, die Modellierung der
Darstellung, die Einrichtung von mdg-
lichst einfachen Zugangsdiensten, aber
auch die Beschrdnkung des Zugangs, wo
dies notwendig ist. Schlussendlich sollen
die Daten Uber ein einheitliches Geoda-
tenportal zuganglich sein, unabhangig da-
von, wo sie bearbeitet werden. Eine Ver-
einheitlichung der Bezugsgebtihren auf
maoglichst tiefem Niveau soll angestrebt
werden, mindestens sollen die Grundsat-
ze fUr die Erhebung der Geblhren fur die
ganze Schweiz einheitlich werden.

Vorteile fur die Planer

Alle Ingenieure und Architekten benéti-
gen Geodaten anderer Fachleute und sie
produzieren selber auch Geodaten bei ih-
rer Arbeit. Bisher musste bei Planungsar-
beiten bis 75% der Gesamtzeit fir die Da-
tenbeschaffung aufgewendet werden.
Die gemeinsame Nutzung der gut defi-
nierten Daten der schweizerischen NGDI
dUrfte dazu fUhren, dass die Zeit fur die
Datenbeschaffung flr unsere Projekte
markant klrzer wird und mehr Zeit fur die
Erarbeitung von Ldsungen zur Verfliigung
steht. Die Resultate unserer Planungen
werden dadurch besser, umfassender und
nachhaltiger werden.
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Auswirkung des dgffentlichen Rechis heute
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Abb. 1: Auswirkungen des 6ffentlichen Rechts.

Kataster der 6ffentlich-
rechtlichen Eigentums-
beschrankungen (OREBK)

Schliesslich wird mit dem GeolG der Ka-
taster der &ffentlich-rechtlichen Eigen-
tumsbeschrankungen (OREBK) einge-
fuhrt. Dieser bezweckt die einwandfreie
Registrierung der Rechtsverhaltnisse an
Grund und Boden. Bis etwa zum 2. Welt-
krieg bestand nur das Eigentumsrecht,
welches die volle Verflgungsgewalt Gber
ein Grundstiick beinhaltete. Dieses konn-
te allerdings durch privat vereinbarte Ser-
vituten beschrankt sein. Nach dem 2.
Weltkrieg entstanden immer mehr 6f-
fentlich-rechtliche Erlasse, welche die Ver-
fligungsgewalt des Eigentlimers im Inte-
resse der Allgemeinheit einschrénken. Er-
wahnt seien die kantonalen Baugesetze,
das Natur- und Heimatschutzgesetz, das
Raumplanungsgesetz, das Umwelt-
schutzgesetz.

Diese Einschrankungen sind bei den un-
terschiedlichsten Behdérden irgendwie
aufbewahrt, nicht aktuell, manchmal
nicht mehr auffindbar. Sie werden nicht
nach allgemeinen Regeln aktuell gehalten
und sie sind nicht einfach zuganglich. Da-
durch herrscht in vielen Bereichen eine
Rechtsunsicherheit und die Gefahr von
Fehlentscheiden infolge Unkenntnis der
korrekten Situation steigt. Viele Vollzugs-
probleme zum Beispiel beim Raumpla-
nungsgesetz sind auf solche Mangel zu-
ruckzufuhren. Verschiedene Versuche,
diese Situation zu verbessern, wie zum
Beispiel durch Eintrag der Rechts-Tathe-
stande ins Grundbuch, sind bisher ge-
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scheitert. Dank den Entwicklungen in der
Geoinformationstechnologie kénnen sol-
che Tatbestande nun gecgrafisch doku-
mentiert und mit andern Daten in Ver-
bindung gebracht werden.

Der OREB-Kataster macht von diesen neu-
en Mdglichkeiten Gebrauch, um die ver-
loren gegangene Rechtssicherheit wieder
herzustellen. Dabei sollen klare Prozesse
bei der Dokumentation und der Aktuell-
Haltung der rechtlichen Festlegungen
durchlaufen werden. Auch die Ver&ffent-
lichung dieser Information soll nach klar
definierten Regeln erfolgen. Damit soll si-
chergestellt werden, dass sich die Bendit-
zer dieser Rechtsdaten auf die Richtigkeit
und die Zuverlassigkeit der Information
verlassen konnen.

Der Aufbau eines solchen Werkes, das mit
jedem neuen raumrelevanten Gesetz an
Wichtigkeit gewinnt, ist anspruchsvoll
und braucht Zeit. Katasterfihrung ist ei-
ne Kernkompetenz der Mitglieder von
geosuisse. Wir hoffen, dass wir dazu bei-
tragen konnen, dass rechtlich einwand-
freie Information, die wir alle zur Losung
unserer Aufgaben brauchen, rasch und
kostengUnstig bereitgestellt werden kén-
nen. Der heutige Tag hat lhnen hoffent-
lich die Bedeutung korrekter und voll-
standiger und nachhaltig verwalteter
geografischer Information zeigen kén-
nen.

Jirg Kaufmann
Président geosuisse
Hauffeld 109
CH-8455 Ridlingen
jkcons@swissonline.ch



	GeoIG und ÖREB : was Ingenieure und Architekten über das Geoinformationsgesetz (GeoIG) und den Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREB) wissen sollten

